
 

 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der 
STADT BEDBURG 

 
Bebauungsplan Nr. 8/ Kirchtroisdorf – An der Spring 

 
hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Bauge-

setzbuch (BauGB) 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 
28.06.2018 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt  
 
a) die im Rahmen der Offenlage nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB einge-

gangenen Stellungnahmen entsprechend der Abwägungsliste nach § 2 Abs. 3 
BauGB zu bewerten und 

 
b) die erneute Offenlage des „Bebauungsplanes Nr. 8 / Kirchtroisdorf – An der 

Spring“ gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) einzuleiten. 

 
In Kirchtroisdorf soll eine rund 0,4 ha große Freifläche im Innenbreich des Ortes als 
Wohnbaufläche entwickelt werden. Die Fläche, die im Norden von der Straße An der 
Spring, westlich und südlich von der Straße Im Vogelsang und dahinterliegenden 
gemischten Wohn- und Hofflächen sowie im Osten von Wohnbebauung umgrenzt 
wird, soll von der RWE Power AG entwickelt werden.  
 
Nach der Offenlage, die vom 22. November bis einschließlich 22. Dezember 2017 
durchgeführt wurde, wurden Nachweise einer Niststätte einer Eulenart in unmittelba-
rer Nähe des Plangebietes gefunden. Die Durchführung einer weitergehenden Arten-
schutzprüfung und die Ausweisung von artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen machen eine erneute Offenlage der Planunterlagen von Nöten. 
 
Das Bauleitplanverfahren wird als beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB ge-
führt. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-
men.  
 
Der „Bebauungsplan Nr. 8 / Kirchtroisdorf – An der Spring“ mit dem zeichnerischen 
Teil, den textlichen Festsetzungen, der Begründung, der Artenschutzrechtlichen Prü-
fung I und II, der schalltechnischen Voruntersuchung inklusive einer ergänzenden 
Stellungnahme und der jeweiligen DIN Vorschriften liegt in der Zeit vom 
 

17. Juli 2018 bis einschließlich 17. August 2018 
im Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, 

Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung, 



 

 

im Aushangkasten im Flur des 2. OG 
  
während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme für Jedermann öffentlich aus. Darüber 
hinaus können die Unterlagen auch auf der Internetseite der Stadt Bedburg unter 
www.bedburg.de >> Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaft >> Bauen >> Bauleit-
pläne Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen werden.  
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich bei der Stadtverwal-
tung, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Fachdienst 5 oder mündlich 
zur Niederschrift im Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Zimmer 203, 
vorgebracht werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des „Bebauungsplanes Nr. 8 / 
Kirchtroisdorf – An der Spring“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB 

über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann der 
Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 
39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten Absatz bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird. 

 
2. Entsprechend § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die im Verfahren 

der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. §§ 3 und 4 BauGB) nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kann-
te und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 

3. Hinweis gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB: Im Rahmen des Planverfahrens 
wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

 
4. Es wird gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NW) ebenso darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kön-
nen, es sei denn 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 



 

 

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
5. Ferner wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 

von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie 
die Rechtsfolgenden des § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen. Unbeachtlich 
werden demnach eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 

 
6. Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften: Die der Planung zugrunde liegenden 

Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und DIN-
Vorschriften) können beim Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirt-
schaftsförderung - der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1, in 50181 Bedburg wäh-
rend der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 
 

 
Bedburg, 04.07.2018 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. 
Sascha Solbach 
 
  



 

 

Lageplan „Bebauungsplan Nr. 8/ Kirchtroisdorf – An der Spring“ 
  

(ohne Maßstab) 
 
 
 

 


